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Schuleinheit      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
Gesuch für den Bezug von Jokertagen im Schuljahr 20…/.…

(Für 2 aufeinander folgende Jokertage genügt es ein Formular auszufüllen.)
	Datum des Jokertages/Daten der Jokertage  
	


	Name und Vorname 
des Schülers/der Schülerin
	



	Name Klassenlehrperson
	

	Klasse

	



Datum

Unterschrift(en) Eltern/Erziehungsberechtigte


 FORMCHECKBOX 
 Das Gesuch wird bewilligt 
 FORMCHECKBOX 
 Das Gesuch wird nicht bewilligt.

Begründung  

Datum

Unterschrift Klassenlehrperson


Die Lehrperson schickt das unterschriebene Formular an die Eltern zurück.
Für den Bezug der Jokertage gelten folgende Bestimmungen:

1. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat Anrecht auf 2 Jokertage pro Schuljahr
(= 2 schulfreie Tage ohne spezielle Begründung).

Einschränkungen für den Bezug des Jokertages:
· Erster Schultag nach den Sommerferien.

· Letzter Schultag vor den Sommerferien für Abschlussklassen eines Klassenzugs, d.h. für Schülerinnen und Schüler des 2. Kindergartens, der Einschulungsklasse, der 3. Primarklasse, der 6. Primarklasse und der 3. Sekundarklasse.

· Wenn an dem betreffenden Datum ein gemeinsamer Schulanlass (z. B. Besuchstag, Sporttag, Schulreise usw.) stattfindet oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt, kann die Klassenlehrperson den Bezug des Jokertags ablehnen. 

2. Der Jokertag kann nur als ganzer Tag bezogen werden (auch bei schulfreien Nachmittagen).

3. Nicht bezogene Jokertage verfallen Ende Schuljahr.

4. Dieses Formular muss spätestens 1 Woche ( 5 Arbeitstage) vor dem Bezug des Jokertags / der Jokertage bei der Klassenlehrperson eintreffen. 

5. Erst durch die Unterschrift der Klassenlehrperson gilt der Jokertag als bewilligt.

6. Die Schülerin, der Schüler ist verpflichtet, den verpassten Schulstoff nachzuarbeiten.

22.8.2011

[image: image1.png]